
Zweckverband ARA Meilen–Herrliberg–Uetikon am See
Beitritt der Gemeinde Männedorf und Genehmigung 
der revidierten Statuten des Zweckverbands

Die Verbandsgemeinden Herrliberg, Meilen und Uetikon am See haben 
dem Beitritt der Gemeinde Männedorf zum Zweckverband ARA Meilen–
Herrliberg–Uetikon am See sowie den teilrevidierten Statuten anlässlich der 
Urnenabstimmung vom 28. September 2025 zugestimmt.
 
Die revidierten Statuten (in Kraft ab 1. Januar 2026) können auf der 
Website des Zweckverbands eingesehen werden.
 
Rechtsmittelbelehrung
Gegen diesen Beschluss kann innert 30 Tagen, von der Veröffentlichung 
an gerechnet, beim Bezirksrat Meilen, Postfach, 8706 Meilen, schriftlich 
Rekurs erhoben werden [§§ 19 ff. VRG].
 
Die Rekursschrift muss einen Antrag und dessen Begründung enthalten. 
Der angefochtene Beschluss ist, soweit möglich, beizulegen. Die Kosten 
des Rekursverfahrens hat grundsätzlich die unterliegende Partei zu tragen. 

Gemeinderat Meilen (wahlleitende Behörde für den Zweckverband 
ARA Meilen-Herrliberg-Uetikon am See)


